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RS OGH 1954/10/13 2Ob440/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1954

Norm

ABGB §1380 F

RVO §1542

Rechtssatz

Es ist Sache des Schädigers, beim Vergleichsabschluß sein Recht auf eine sogenannte Vorteilsausgleichung im Hinblick

auf einen allenfalls möglichen Rentenbezug in die Waagschale zu werfen. Die Forderung des

Rentenversicherungsträgers ist einer vergleichsweisen Regelung zwischen Schädiger und Beschädigten entzogen.
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